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Einleitung 

Die Beschäftigung mit Fragen der 
Ausbildung hat eine lange Tradi
tion im Verein für Socialpolitik. Be
reits 1875 befaßte man sich auf ei
ner Tagung mit Problemen der 
Lehrlingsausbildung. Im Mittel
punkt der Kritik stand damals der 
Einsatz der Auszubildenden als bil
lige Arbeitskraft : Der Lehrling ist 
,.nur Lauf- und Arbeitsbursche, zu
weilen Küchenmagd und Kinder
mädchen, nur in der Zwischenzeit, 
oft wenn bereits Feierabend sein 
sollte, werden ihm die ersten Hand
griffe beigebracht''. 1) Nicht zuletzt 
wegen des häufigen vorzeitigen 
Verlassens der Lehre erfolgte eine 
Ausbildung für ,.begrenzte Hantie
rung' ', um möglichst bald aus dem 
Lehrling Gewinn zu ziehen. 2) 

Die Konsequenzen dieser unzurei
chenden Qualifizierung für die 
Wirtschaft wurden ebenfalls er
kannt. So stellten viele Tagungs
redner fest , daß die deutschen Wa
ren auch wegen der schlechten 
Ausbildung eine mangelnde Quali
tät aufwiesen und damit nicht inter
national konkurrenzfähig seien. 3) 

Zur Regelung bestimmter Mindest
anforderungen wurden daher da
mals ,.Normativvorschriften" gefor
dert. 4) 

Während man 1875 noch einen Re
gelungsbedarf im Bildungsbereich 
zu erkennen glaubte, stellt sich 
heute im Rahmen der allgemeinen 
Deregulierungsdiskussion die Fra
ge nach einem Abbau staatlicher 
Regeln. 5) Die Einengung der 
betrieblichen Handlungsfreiheit 
durch Vorschriften und Normen 

wird vor allem wegen der vermute
ten wettbewerbsverzerrenden 
Wirkungen sowie der zu beobach
tenden Senkung der Innovations
und Investitionstätigkeit in den re
gulierten Bereichen kritisiert. 6) 

Die Deregulierungsbewegung 
setzte Ende der 70er Jahre in den 
USA ein: Der Lockerung von Preis
vorschriften und Zulassungsbe
schränkungen im Flugverkehr folg
te der Abbau staatlicher Vorschrif
ten im Fernmeldewesen, im Bank
und Börsengewerbe, auf dem 
Energiesektor und im Transport
wesen.?) 

Ob eine solche Deregulierung 
auch für das Ausbildungssystem 
gefordert werden muß, soll im fol
genden geprüft werden. Wir leben 
in einer dynamischen, durch stän
digen Wandel gekennzeichneten 
Gesellschaft. Überall zeigen sich 
merkbare Veränderungen - in un
seren Denk- und Verhaltenswei
sen, den politischen und wirtschaft
lichen Rahmenbedingungen, der 
technischen Ausrüstung, den 
Produktions- und Organisations
methoden und anderen Bereichen 
mehr. Diese Veränderungen voll
ziehen sich in unterschiedlicher 
Geschwindigkeit, treten auch 
schubweise auf und fordern Neu
orientierungen heraus. Die Unter
nehmung ist in einer sich vielfältig 
wandelnden Umwelt ebenfalls zu 

teilweise tiefgreifenden 
Wandlungen genötigt. Gleichzeitig 
erweist sie sich auch als innovati
ver Akteur im Prozeß der Verände
rungen. 

Die Aufgabe des betrieblichen Bil
dungswesens besteht dabei vor-

*)Genehmigter Abdruck aus: Schriften des Vere ins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Neue Folge Band 178, Beschäftigungsprobleme hochentwickelter Volkswirt
schaften, Duncker + Humblot, Berlin 1989, S. 417- 434. 
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nehmlich in der qualitativen An
passung der Humanressourcen an 
die Erfordernisse des Unterneh
mens. 8) Die betriebliche Ausbil
dung muß daher unter Berücksich
tigung des ökonomisch-techni
schen Wandels erfolgen. Ange
sichts der Geschwindigkeit des 
sich in der Umwelt und der Unter
nehmung vollziehenden Wandels 
stellt sich die Frage, ob dieser An
spruch sich vereinbaren läßt mit 
den Rigiditäten, die zwangsläufig 
mit Normierungen verbunden sind. 

Zur Klärung dieser Frage bedarf 
es in einem ersten Schritt der Dar
stellung des Ausbildungssystems 
und der wesentlichen staatlichen 
Regeln. In einem zweiten Schritt 
werden die Auswirkungen dieser 
Normierung beschrieben und aus 
Sicht der jeweiligen Interessen
gruppen beurteilt - insbesondere 
im Hinblick auf die Anpassungsfä
higkeit der Ausbildung an den 
technisch-ökonomischen Wandel. 
Im letzten Teil des Beitrages soll 
auf die neuen Ausbildungsordnun
gen für Metall- und Elektroberufe 
eingegangen und ein Ausblick auf 
die geplante Umsetzung der Neu
ordnung gegeben werden. 

Das duale System 
der Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung in der Bun
desrepublik Deutschland wird in 
einem dualen System kooperativ 
von den i. d . R. privaten Betrieben 
und den öffentlichen Berufsschu
len durchgeführt. Die Betriebe der 
Wirtschaft übernehmen in diesem 
System die stärker praxisorientier
te Seite der Berufsausbildung, 
während in den staatlichen Berufs
schulen die dazugehörigen theore
tischen Kenntnisse vermittelt wer
den. Der Auszubildende hat somit 
eine Doppelrolle: Er ist Schüler 
und - auf der Grundlage des mit 
dem Unternehmen geschlossenen 
Ausbildungsvertrages - Auszubil
dender zugleich (vgl. Abb. l) . 

Die Berufsausbildung erfolgt in ei
nem föderativen System mit unter
schiedlichen Kompetenzen von 
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Bund und Ländern. Während ein 
Bundesgesetz die betriebliche 
Ausbildung regelt , sind die Länder 
für die Gestaltung des Berufsschul
unterrichts verantwortlich. 

Diese verteilten Zuständigkeiten 
müssen nicht zwangsläufig zu un
terschiedlichen, miteinander nicht 
zu vereinbarenden Lösungen für 
Bildungsaufgaben führen . Die 
Ständige Konferenz der Kultusmini
ster nimmt die notwendige Abstim
mungsaufgabe wahr und bemüht 
sich um die Verfolgung gemeinsa
mer Ziele. 

Die unternehmens
übergreifende Normierung 
des Ausbildungssystems 

Die wichtigste Rechtsgrundlage für 
die Berufsausbildung ist das 1969 
vom Bundestag beschlossene Be
rufsbildungsgesetz (BBiG), das die 
Rahmenbedingungen für die be
triebliche Berufsausbildung fixiert. 
Es regelt im wesentlichen : 
- das Berufsausbildungsverhält

nis (Abschluß und Inhalt des 

Ausbildungsvertrages, Beginn 
und Beendigung des Ausbil
dungsver hältnisses); 

- die Zuständigkeiten der Berufs
bildungsausschüsse und des 
Bundesinstituts für Berufsbil
dung; 

- die Ordnung der Berufsbildung 
(Berechtigung zum Einstellen 
und Ausbilden, Erlaß von Aus
bildungsordnungen, Prüfungs
wesen, Regelung und Über
wachung der Berufsausbil
dung).9) 

Eine unternehmensübergreifende 
Normierung der Berufsausbildung 
erfolgt vor allem durch 
- den Erlaß von Mindestanforde

rungen an die Eignung der Aus
bildungsstätte sowie des Ausbil
denden und 

- die Festlegung von Mindestaus
bildungsinhalten mittels der 
Ausbildungsrahmenpläne der 
Ausbildungsordnungen. 

Öffentlich-nonnative 
Eignungsvoraussetzungen 
Ein Unternehmen ist nur dann be
rechtigt - nicht verpflichtet - aus
zubilden, wenn 
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-Art und Umfang der produzier
ten und abgesetzten Güter und 
Dienstleistungen sowie die an
gewandten Produktions- und Ar
beitsverfahren eine Vermittlung 
der Kenntnisse und Fertigkeiten 
entsprechend der Ausbildungs
ordnung gewährleisten; 

- die für die Vermittlung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten er
forderlichen Einrichtungen und 
Ausbildungsplätze vorhanden 
sind; 

- das Ausbildungspersonal die 
notwendige persönliche und 
fachliche Eignung besitzt, die 
(gemäß der 1982 erlassenen 
Verordnung über die berufs
und arbeitspädagogische Eig
nung für die Berufsausbildung 
in der gewerblichen Wirtschaft / 
Ausbilder-Eignungsverordnung) 
durch eine Prüfung nachzuwei
sen ist; 

- die Zahl der Auszubildenden in 
einem angemessenen Verhält
nis zu der Zahl der Ausbildungs
plätze bzw. der beschäftigten 
Fachkräfte steht. 

Diese öffentlich-normativen Eig
nungsvoraussetzungen, die eine 
gewisse Mindestqualität der be
trieblichen Berufsausbildung ge
währleisten sollen, bewirken keine 
entscheidende Einschränkung des 
betrieblichen Handlungsspiel
raums . 

Unternehmensübergreifende 
Normierung 
der Ausbildung(sinhalte) 
durch Ausbildungsordnungen 
Ein unmittelbar wirkender und ge
wichtiger Einfluß auf die Ausbil
dung wird durch die als Rechtsver
ordnung vom jeweils verantwortli
chen Fachminister im Einverneh
men mit dem Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft erlasse
ne Ausbildungsordnung 10) ausge
übt. Die Zuständigkeit für Berufe in 
Industrie, Handel und Handwerk 
liegt beim Wirtschaftsminister. 

Ausbildungsordnungen enthalten 
Angaben über 
- das Ausbildungsberufsbild (Fer

tigkeiten und Kenntnisse, die 
Gegenstand der Berufsausbil
dung sind), 
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-den Ausbildungsrahmenplan 
(Anleitung zur sachlichen und 
zeitlichen Gliederung der Fer
tigkeiten und Kenntnisse), 

- die Prüfungsanforderungen. II) 

Der Auszubildende besitzt einen 
einklagbaren Anspruch auf die 
Vermittlung der in der Ausbil
dungsordnung festgelegten Fertig
keiten und Kenntnisse. 

Ausbildungsordnungen können auf 
Initiative von Fachverbänden, Un
ternehmerorganisationen, Gewerk
schaften, Spitzenverbänden der zu
ständigen Stellen, dem Bundesin
stitut für Berufsbildung oder den 
zuständigen Bundesministern er
stellt oder überarbeitet werden. 
Dazu bedarf es eines mehrstufigen 
Entwicklungs- und Abstimmungs
prozesses, der sich wegen der zu 
lösenden Sachprobleme und vor 
allem auch wegen der Vielzahl der 
zu beteiligenden Stellen kompli
ziertl2) und sehr zeitaufwendig ge
staltet (siehe Abb. 2) . So wurden 
bereits 1978 Eckdaten für die Neu
ordnung der industriellen Metall
berufe zwischen den zuständigen 
Sozialparteien verabschiedet; der 
Erlaß der Ausbildungsordnung er
folgte allerdings erst 1987, also 
nach 9 Jahren. 

In Anbetracht solch langwieriger 
Verfahren und der Geschwindig
keit des Wandels der Umwelt wie 
auch der Unternehmung - ein 
Wandel, der sich nicht nur kontinu
ierlich und damit vorhersehbar, 
sondern auch in Sprüngen vollzieht 
- erweist sich eine ständige Mo
dernisierung der Berufsbilder und 
Ausbildungsordnungen in Abhän
gigkeit vom technisch-ökonomi
schen Fortschritt als nicht in ausrei
chendem Umfang durchführbar. 
Die im Ausbildungsrahmenplan 
festgeschriebenen Inhalte müssen 
daher so allgemein formuliert wer
den, daß sie eine Anpassung an 
den jeweiligen Wissenstand erlau
ben. Diese Notwendigkeit wurde 
erkannt und bereits 1974 - vom 
ehemaligen Bundesausschuß für 
Berufsbildung - die Empfehlung 
ausgesprochen, Ausbildungsberu
fe nur dann anzuerkennen, wenn 
ein hinreichender Bedarf an ent-
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Verfahren zur Erarbeitung und Abstimmung von Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrplänen 
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sprechenden Qualifikationen, der 
zeitlich unbegrenzt und einzelbe
triebsunabhängig ist, besteht. 13) 

pläne, die heute noch nicht für je
den Ausbildungsberuf existieren, 
ebenfalls keinen hohen Detaillie
rungsgrad aufweisen. Die Art der 
zu verwendenden Anlagen und 
Hilfsmittel wurde jedoch entspre
chend dem zum Zeitpunkt des Er
lasses üblichen Stand der Technik 
fixiert. 

Bei einer diesbezüglichen Untersu
chung der Ausbildungsordnungen 
stellt man fest, daß die Berufsbil
der nur sehr grob umrissen wer
den und die Ausbildungsrahmen-
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Die neuen Ausbildungsrahmenplä
ne für die Elektro- und Metallberu
fe enthalten für die ersten beiden 
Ausbildungsjahre einerseits sehr 
viel genauere Vorschriften, besit
zen aber andererseits eine weitaus 
größere Flexibilität hinsichtlich der 
einzusetzenden Werkzeuge und 
Betriebsmittel. 

Der Einfluß der (Abschluß-)Prüfun
gen auf die Gestaltung der Ausbil
dung 
Eine deutlich stärkere Regulierung 
als durch Berufsbilder und Ausbil
dungsrahmenpläne erfährt das 
Ausbildungssystem durch die (Ab
schluß-)Prüfungen. Es handelt sich 
dabei um eine pragmatische Inter
pretation der Ausbildungsord
nung 14) und ein "wichtiges Steue
rungsinstrument der Berufsausbil
dung'' 15). Durch die inhaltliche 
Vorgabe des in Prüfungen abge
fragten Stoffes werden die Lehren
den - und dies gilt für jeden so 
normierten Ausbildungsgang -
zur Vermittlung der für den erfolg
reichen Abschluß der Prüfungen 
erforderlichen Qualifikationen ge
zwungen. Die Prüfungsfragen wer
den auf Basis der sog. Prüfungs
paragraphen der Ausbildungsord
nung zu jedem Prüfungstermin er
stellt, so daß bei dieser die Autono
mie privater Ausbildung am stärk
sten einengenden Regulierung al
so die Möglichkeit einer laufenden 
Anpassung an den technisch-öko
nomischen Wandel besteht. 

a) Das Verfahren zur Erstellung 
der Prüfungsaufgaben 

Die Kompetenz für die Gestaltung 
der Abschlußprüfungen - dazu 
zählt auch die Erstellung der Prü
fungsaufgaben und die Abnahme 
der Prüfung - liegt bei den "zu
ständigen Stellen'', den Kam
mern. 16) 

Das entscheidende Mitwirkungs
und Beschlußorgan der zuständi
gen Stelle ist der Berufsbildungs
ausschuB 17), dem je sechs Beauf
tragte der Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber sowie sechs Lehrer 
von berufsbildenden Schulen an
gehören, letztere nur mit beraten
der Stimme. 18) Damit besteht prin
zipiell die Möglichkeit, durch die 

14 

als Rechtsvorschrift vom Berufsbil
dungsausschuß zu jedem Prü
fungstermin beschlossene und da
mit dem jeweiligen Wissens- und 
Technikstand weitgehend anpaß
bare Prüfungsordnung die Ausbil
dung zwar nicht entsprechend den 
Bedürfnissen des einzelnen Betrie
bes, so doch gemäß den Erforder
nissen der Gesamtheit der in der 
Region ansässigen Betriebe zu be
einflussen. 

Laut§ 14 der vom Bundesausschuß 
für Berufsbildung einstimmig be
schlossenen Musterprüfungsord
nung ist der Prüfungsausschuß der 
zuständigen Stelle jedoch "gehal
ten, überregional erstellte Prü
fungsaufgaben zu übernehmen''. 

Da die Formulierung von Prüfungs
aufgaben sehr zeitaufwendig und 
kostenintensiv ist, folgen die Prü
fungsausschüsse der zuständigen 
Stelle in der Regel dieser Empfeh
lung und übernehmen die zentral 
von der Prüfungsaufgaben- und 
Lehrmittelentwicklungsstelle der 
Arbeitsgemeinschaft der Industrie
und Handelskammern in Baden
Württemberg (abgekürzt: PAL, an
gesiedelt bei der IHK Stuttgart) 19) 
angefertigten und regionale Beson
derheiten nicht berücksichtigen
den Aufgaben. Durch die Mitarbeit 
von Arbeitgeber- und Arbeitneh
merbeauftragten in den PAL-Fach
ausschüssen besteht aber auch bei 
zentral erstellten Aufgaben die 
Möglichkeit, diese den sich im Zeit
ablauf wandelnden Belangen der 
Praxis anzupassen. Ein umfangrei
cheres Set von Prüfungsaufgaben, 
aus denen in Abhängigkeit von den 
regionalen und betrieblichen Ei
genheiten ausgewählt werden 
könnte, wäre ein wichtiger und 
auch in baldiger Zukunft zu reali
sierender Beitrag zu einer stärke
ren Orientierung der gestellten 
Prüfungsaufgaben an den betrieb
lichen Erfordernissen. 

b) Geringe Beschäftigungs-
bezogenheit der Prüfungen 

In scheinbarem Widerspruch dazu 
stehen die häufig geäußerten Kla
gen über die geringe Beschäfti
gungsbezogenheit von Prüfun
gen. 20) Diese Praxisferne hat - so 

wird in der Literatur gefolgert -
eine "Ausbildungsverstellung" der 
Betriebe zur Folge. "Sie bilden, um 
die Durchfallquote geringzuhalten, 
prüfungsgerecht statt produktions
gerecht aus .. . " 21) bzw. "fahren 
ein Doppelprogramm : hier gezielte 
Prüfungsvorbereitung, dort ar
beitsplatzverwertbare Qualifika
tionsvermittlung' ' 22). 

Die z. T. fehlende Praxisrelevanz 
der Prüfungen wird vor allem auf 
drei Faktoren zurückgeführt: 
- die Dominanz programmierter 

Prüfungsverfahren; 
- die zur Verabschiedung von 

Prüfungen notwendige Zustim
mung jeder Interessengruppe; 

- die Verschulung an betriebli
chen Lernorten und Loslösung 
der Ausbildung vom Betrieb. 23) 

Programmierte Prüfungen, die we
gen ihrer Bearbeitungs- und Alls
wertungseinfachheit allgemein An
wendung finden, eignen sich z. Z. 
bestenfalls für die Beurteilung des 
Faktenkenntnisstandes; Schlüssel
qualifikationen allerdings können 
auf diese Weise kaum bewertet 
werden. Im Bemühen um eine ge
rechte Bewertung werden zudem 
nur solche Inhalte für prüfungsfä
hig erklärt, die exakt zu messen 
sind; dies begünstigt die Beibehal
tung programmierter Prüfungen. 

Gegenstand der Prüfung wird zu
dem nur, was die Zustimmung aller 
Beteiligten findet. "Worüber sich 
die Interessenträger nicht einig 
werden (Strukturqualifikationen, 
soziale Qualifikationen), dies kann 
auch nicht in Prüfungen einge
hen" 24). Die Folge dieser "Vermei
dungsstrategie'' sei - so die Be
hauptung in der Fachliteratur -
eine ausschnitthafte, Mängel auf
weisende Berufsausbildung. Un
tersuchungen, die diese These be
legen, existieren jedoch nicht, und 
zumindest für die Berufsausbil
dung in Großunternehmen - und 
dies kann ich aus meiner Kenntnis 
vieler Unternehmen mit Gewißheit 
sagen - trifft sie nicht zu . Die für 
das Berufsleben erforderlichen 
und in der Ausbildung zu vermit
telnden Qualifikationen können 
auch aus Gründen der Prüfungs-
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ökonomie und der Prüfungstechnik 
- manches entzieht sich der Über
prüfung - weder quantitativ noch 
qualitativ umfassend in der Prü
fung abgefragt werden. Die Ten
denz, die Prüfungsinhalte an kon
sensfähigen, allgemeinverbindli
chen und betriebsunabhängigen 
Standards auszurichten, kann aller
dings zu einer Festlegung von Qua
lifikationszielen in Form von Mini
malstandards und damit zu einer 
Abwertung des Abschlußzeugnis
ses als Qualifikationsnachweis füh
ren. 25) 

Fast alle Großunternehmen und 
viele Mittelbetriebe praktizieren 
bislang noch ein schulisch organi
siertes betriebliches Ausbildungs
system, das gekennzeichnet ist 
durch 
- die zeitweise Ausbildung in von 

der Produktion (räumlich) ge
trennten Lehrwerkstätten, 

- die Zunahme des innerbetriebli
chen Unterrichts und 

- theoriesystematische Organisa
tion der Kenntnisvermittlung. 26) 

Die Ausbildung in der Produk
tion 21) fördert zwar den Erwerb 
einer , ,Arbeitsplatzqualifikation' ', 
kann allerdings, da vom Arbeitsan
fall und den jeweiligen Aufträgen 
abhängig, weniger planmäßig und 
systematisch sowie - aufgrund der 
hohen Spezialisierung in Industrie
betrieben - nicht in jedem Fall 
umfassend genug erfolgen. Die 
Pädagogisierung der Ausbildung, 
die eher dem Ziel einer "theorie
gerechten Qualifikation und Ver
richtungspraxis'' dient, ermöglicht 
zudem die Vermittlung einer grö
ßeren Stoffülle. Es sprechen also 
durchaus gewichtige Gründe für 
die Einrichtung von betrieblichen 
Lehrwerkstätten - die im übrigen 
bereits auf der erwähnten Tagung 
des Vereins für Socialpolitik im J ah
re 1875 gefordert wurde 28) - und 
der Berücksichtigung pädagogi
scher Erkenntnisse bei der Ausbil
dung. Erfolgt die Ausbildung je
doch überwiegend in Lehrwerk
stätten durch bereits seit Jahren im 
Bildungswesen tätige Ausbilder, 
die kaum noch Kontakt zum Betrieb 
haben, so besteht die Gefahr einer 
nicht in ausreichendem Maße an 
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den Erfordernissen der Praxis 
orientierten Ausbildung. Diese 
Tendenz wird gefördert durch die 
Dominanz des berufsschulischen 
Stoffes bei den Prüfungen 29) und 
die Vorgabe umfassender theorie
überlasteter Kenntniskataloge 30). 

Auswirkungen 
der unternehmens
übergreifenden Normierung 
auf das Ausbildungssystem 

Welche Auswirkungen haben die 
dargestellten unternehmensüber
greifenden Normierungen auf das 
Ausbildungssystem? 31 ) Behindern 
diese Regulierungen, die - wie 
gezeigt wurde - weniger durch 
den Staat selbst fixiert als vielmehr 
von den Interessengruppen - al
lerdings auf staatliche Veranlas
sung- vereinbart wurden, die er
forderliche Anpassung an die 
durch den technisch-ökonomi
schen Wandel geprägten Struktu
ren im Unternehmen? 

Die unternehmensübergreifende 
Festlegung der Ausbildungsinhalte 
zwingt die Unternehmen, Kenntnis
se und Fähigkeiten zu vermitteln, 
die in der Regel, d. h. in der Mehr
zahl der Unternehmen, benötigt 
werden. Diese prüfungsrelevanten 
Anforderungen können in zweifa
cher Hinsicht von den betriebsnot
wendigen Erfordernissen abwei
chen. Zum einen muß der Ausbil
dungsbetrieb 1m Unternehmen 
nicht einsetzbare Qualifikationen 
vermitteln - es handelt sich damit 
aus Unternehmenssicht um eine 
(verordnete) Fehlinvestition. Zum 
anderen kann die Tätigkeit in ei
nem bestimmten Betrieb Kenntnis
se erfordern, deren Vermittlung 
zwar nicht vorgeschrieben ist, 
aber dennoch - in der Ausbil
dungszeit, falls die prüfungsrele
vante Stoffmenge dieses erlaubt, 
oder nach der Ausbildung - erfol
gen muß.32) 

Bei den prüfungsrelevanten, nicht 
betriebsnotwendigen Fähigkeiten 
und Kenntnissen lassen sich ver
schiedene Typen unterscheiden: 
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- veraltete, generell nicht mehr 
verwertbare Fähigkeiten und 
Kenntnisse, 

-in der Zukunft im Unternehmen 
erforderliche Fähigkeiten und 

- Qualifikationen, die in anderen 
Unternehmen benötigt werden. 

Die Festschreibung von Ausbil
dungsinhalten, die nur in einzelnen 
Betrieben - z. B. aufgrund der 
noch verwandten rückständigen 
Produktionsverfahren - verwert
bar sind, ist sowohl aus Sicht der 
Unternehmen als auch der Arbeit
nehmer eindeutig negativ zu beur
teilen und volkswirtschaftlich als 
Fehlinvestition abzulehnen. 

Bei den in Zukunft einsetzbaren, 
nicht betriebsspezifischen Qualifi
kationen kann es sich einerseits um 
Fähigkeiten und Kenntnisse han
deln, die in dem Unternehmen 
zwar bereits an einzelnen Arbeits
plätzen, nicht aber an dem für den 
Auszubildenden vorgesehenen Ar
beitsplatz/ -bereich erforderlich 
sind; andererseits zählen dazu 
auch Qualifikationen, die z. B. erst 
bei Einführung neuer Produktions
methoden nutzbar sind. Werden 
die in der Ausbildung erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten inner
halb eines vertretbaren Zeitraums, 
solange sie noch nicht in Verges
senheit geraten sind, abgerufen, so 
ist diese Qualifikationsvermittlung 
aus betrieblicher Sicht durchaus 
als eine - wenngleich erst langfri
stig wirksam werdende - Investi
tion anzusehen. Eine breite Ausbil
dung der Mitarbeiter erhöht we
sentlich ihre Einsatzfähigkeit und 
erleichtert daher die Personalein
satzplanung, während ein im Unter
nehmen bislang nicht ausgeschöpf
tes Qualifikationspotential der be
schriebenen Art die Einführung 
neuer Techniken zumindest stark 
erleichtert (keine weiteren Human
kapitalinvestitionen mehr erforder
lich, kein Widerstand der Betroffe
nen abzubauen), u. U. sogar initi
iert, wenn- wie zunehmend gefor
dert wird - bei der Planung und 
Beschaffung von Anlagen 33) die 
vorhandenen Qualifikationen Be
rücksichtigung finden. Die Fixie
rung der Ausbildungsordnungen 
sowie die Erarbeitung von Prüfungs-
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aufgaben erfolgt zudem durch 
Fachleute, die möglicherweise ge
nauere Kenntnisse als ein Mitarbei
ter eines Klein- oder Mittelbetrie
bes über Techniken der Zukunft 
und die sich daraus ergebenden 
Ausbildungsnotwendigkeiten be
sitzen. Auch die Lern- und Partizi
pationsfähigkeit und -bereitschaft 
sowie die Bindung der Mitarbeiter 
an das Unternehmen 34) wird durch 
die umfassende Ausbildung geför
dert. 

Aus Sicht des Unternehmens ist so
mit eine durch die betriebsüber
greifende Normierung erzwunge
ne breite Ausbildung eine langfri
stig sinnvolle, die Anpassung an 
den technisch-ökonomischen Wan
deln nicht hemmende Investition, 
selbst wenn bestimmte, während 
der Ausbildung erworbene Fähig
keiten der Auszubildenden im spä
teren Arbeitsleben nicht zum Ein
satz gelangen sollten. In einer nur 
an kurzfristigen Zielen orientierten 
und nicht an überbetrieblichen 
Normen gebundenen Ausbildung 
würden diese positiven, erst in Zu
kunft - und damit auch nicht si
cher- auftretenden Effekte unter
bewertet und vernachlässigt - mit 
der Konsequenz, daß gerade in 
Zeiten hoher Kapazitätsauslastung 
u. U. lediglich eine mehr oder min
der intensive arbeitsplatz(-be
reich)bezogene Anlernung erfol
gen würde. 

Die vorangegangenen Ausführun
gen zeigen, daß die Vermittlung 
nicht unmittelbar im Betrieb um
setzbarer Kenntnisse nicht in je
dem Fall als Ressourcenver
schwendung abgelehnt werden 
sollte. 

Die Vermittlung von Kenntnissen, 
die in vielen Unternehmen einsetz
bar sind, bedeutet für ein Unter
nehmen, in dem diese Qualifika
tion nicht zum Einsatz gelangen 
kann, einen nicht sinnvollen Einsatz 
von Ressourcen, der noch weitere 
Folgekosten nach sich zieht. Der 
Erwerb dieser Qualifikation erhöht 
nämlich die Mobilität des Arbeit
nehmers (Fluktuationskosten : Ko
sten der Suche und Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter) und vermindert 
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seine Abhängigkeit vom ausbilden
den Betrieb. Die damit verbunde
ne Stärkung seiner Position ermög
licht zudem unter bestimmten Be
dingungen die Durchsetzung höhe
rer Lohnforderungen. Eine be
triebsspezifische Ausbildung ist 
daher in mehrfacher Hinsicht er
tragswirksam: Die Ausbildungser
träge besonders in der Anfangszeit 
der Erwerbstätigkeit werden er
höht und gleichzeitig die zu erwar
tende Dauer des Ertragsstromes 
durch die Senkung der Fluktuations
wahrscheinlichkeit verlängert. 35) 

Den einzelbetrieblichen Kosten 
des Aufbaus von Qualifikationen, 
die weder zum Zeitpunkt der Aus
bildung noch innerhalb eines an
gemessenen Zeitraumes direkt 
eingesetzt werden können, stehen 
positive volkswirtschaftliche Effek
te sowie Vorteile für den einzelnen 
Arbeitnehmer gegenüber. 36) 

So garantieren betriebsübergrei
fend fixierte Ausbildungsinhalte 
eine (relativ) einheitliche Berufs
ausbildung. Damit erhält jeder 
Auszubildende die gleichen Aus
bildungschancen, und es entste
hen keine z. B. von der Vorbildung 
abhängige Klassen mehr oder we
niger intensiv ausgebildeter Ju
gendlicher. Eine solide Ausbildung 
besitzt einen hohen Wert für jeden 
Mitarbeiter, denn die Qualifikation 
entscheidet mit über hierarchische 
Position, Einkommen, Beschäfti
gungssicherheit und Aufstiegs
chancen. 37) 

Die aufgrund des erfolgreichen 
Abschlusses der Ausbildung ver
gebenen Zeugnisse stellen einen 
Nachweis über bestimmte Min
destqualifikationen dar und bein
halten so wichtige Informationen, 
die umfangreiche Tests von Bewer
bern unnötig machen und daher 
die Einstellung erleichtern. Es han
delt sich hierbei um positive exter
ne Effekte38) , von denen die Ge
samtheit der Unternehmen, nicht 
jedoch der ausbildende Betrieb 
profitiert. 39) 

Mit der zunehmenden Mobilität 
der Arbeitnehmer steigt auch die 
in einer dynamischen Gesellschaft 

so wichtige Anpassungsfähigkeit 
der Wirtschaft. Von einer breiten 
Ausbildung erhofft man sich auch 
positive Auswirkungen auf die Par
tizipationsfähigkeit und -bereit
schaft der Bürger an politischen 
und gesellschaftlichen Prozes
sen. 40) 

Diese positiven Effekte einer be
triebsübergreifenden Ausbildung 
sind es, die die Vertreter der Ar
beitnehmer für eine (noch stärke
re) Einbeziehung der betriebli
chen Ausbildung in das öffentliche 
Bildungssystem und in die öffentli
che Verantwortung plädieren las
sen, während die Arbeitgeber eine 
Minimierung der gesetzlichen Re
gelungen präferieren. 41) 

Maßnahmen zur Erhöhung 
der Anpassungsfähigkeit des 
Ausbildungssystems 

Will man die Anpassungsfähigkeit 
des Ausbildungssystems erhöhen, 
die wesentlichen betriebsüber
greifenden Regulierungen jedoch 
beibehalten, so gibt es dafür ver
schiedene Ansatzpunkte : 

a) Die Aktualisierung und Flexibili
sierung der Ausbildungsordnun
gen 

Es bedarf nicht nur der Streichung 
nicht mehr notwendiger Ausbil
dungsinhalte, sondern auch eines 
weniger an den jeweiligen Stand 
der Technik gebundenen Qualifi
kationskataloges, der überdies 
mehr Spielraum für die Vermittlung 
betriebsspezifischer Inhalte beläßt. 

b) Die Ausrichtung der Prüfungs
aufgaben an den jeweils vor
herrschenden neuen Technola
gien 

Die Besetzung der PAL-Fachaus
schüsse mit Mitarbeitern aus (tech
nisch) fortschrittlichen Unterneh
men könnte einen Beitrag zur Errei
chung dieses Ziels leisten. 

c) Die Einbeziehung von sozialen 
Qualifikationen und Schlüssel
qualifikationen 

Die Förderung von sozialen und 
Schlüsselqualifikationen sollte Be-

BWP 5/ 89 



standteil der Ausbildungsrahmen
pläne werden und auch Berück
sichtigung finden bei der inhaltli
chen und der formalen Gestaltung 
der Prüfungen. 

d) Förderung der Arbeitsplatzqua-
lifikation 

Die Förderung der Arbeitsplatz
qualifikation erfordert zum einen 
die Verminderung des Anteils ver
schulter theoretischer Ausbildungs
inhalte in den Ausbildungsordnun
gen und den Prüfungsanforderun
gen, zum anderen eine stärkere 
Bindung der Ausbildung an den 
Betrieb. Diese könnte z. B. erzielt 
werden durch 
- enge Zusammenarbeit der in 

der Lehrwerkstatt ausbildenden 
Mitarbeiter mit den betriebli
chen Ausbildern; 

- Information der Ausbilder über 
den technischen Fortschritt (im 
Unternehmen); 

- gememsame Workshops von 
Ausbildern und Mitarbeitern 
aus Produktions- sowie Planungs
abteilungen; 

- temporäre Mitarbeiter der Aus
bilder im Betrieb. 

Zur Bedeutung und 
Gestaltung der Ausbildung in 
einer sich wandelnden 
Gesellschaft 

Die dargestellten Maßnahmen kön
nen zwar helfen, die Anpassungs
fähigkeit des Ausbildungssystems 
zu erhöhen, der Grundwider
spruch zwischen dem sich be
schleunigenden Wandel und der 
Notwendigkeit, die Ausbildungsin
halte langfristig zu planen, kann je
doch dadurch nicht gelöst werden. 
Für die Planung der Ausbildungs
inhalte, die Beschaffung der erfor
derlichen technischen Ausrüstung 
sowie die Ausbildung sind z. Z. et
wa 5 Jahre anzusetzen, d. h. man 
muß heute schon den innerhalb 
von 5 Jahren erreichten Technik
stand erkennen bzw. abschätzen. 
Angesichts der Geschwindigkeit 
und Sprunghaftigkeit, mit der sich 
die Änderungen vielfach vollzie
hen, kann eine befriedigende Lö-
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sung dieses Prognoseproblems 
nicht erwartet werden. 42

) Der tech
nisch-ökonomische Wandel führt 
überdies im Zeitablauf stets zu ei
ner Veralterung der in der Ausbil
dung erworbenen Kenntnisse. 

Verliert die Ausbildung aus diesem 
Grund an Bedeutung zugunsten 
der Fortbildung? Diese Frage kann 
verneint werden. Angesichts der 
Unsicherheit über die zukünftige 
Entwicklung empfiehlt sich - statt 
einer auf eine bestimmte Technik 
zugeschnittenen Ausbildung - die 
Vermittlung flexibel einsetzbarer, 
berufsfeldbreiter Qualifikationen 
und die Förderung der Fundamen
tal- oder Schlüsselqualifikationen, 
die so allgemeiner Natur sind, daß 
sie einerseits praktisch nicht durch 
den technisch-ökonomischen Wan
del entwertet werden und anderer
seits die Bewältigung der notwen
digen Anpassungsvorgänge er
leichtern. 

Einmal erworben, bleiben sie , ,wie 
feste Inseln in den unruhigen 
Wissen- und Könnensgezeiten er
halten''. 43) 

Durch die Ausbildung wird die ent
scheidende Lernbereitschaft und 
-fähigkeit erzeugt und damit das 
Fundament gelegt für ein lebens
langes Lernen. 44) 

Anforderungen an eine 
zukunftsorientierte 
Ausbildung(sordnung) 

Das Fazit der bisherigen Ausfüh
rungen läßt sich in vier Thesen 
festhalten: 

a) Das bisher übliche, sehr lang
wierige Verfahren zur Erarbeitung 
und Abstimmung von Ausbildungs
ordnungen erlaubt nicht die stän
dige Anpassung der in den Ausbil
dungsrahmenplänen festgeschrie
benen Ausbildungsinhalte an den 
technisch-ökonomischen Wandel. 
Die Formulierung der zu vermit
telnden Qualifikationen muß daher 
so allgemein gehalten sein, daß die 
Betriebe flexibel auf Veränderun-
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gen reagieren können. Die neuen 
Ausbildungsordnungen für die 
Metall- und Elektroberufe erfüllen 
diese Anforderung. Eine deutliche 
Kürzung des Verfahrens derge
stalt, daß eine ständige Überarbei
tung durch eine begrenzte Zahl 
von Experten möglich wird, sollte 
ebenfalls in Erwägung gezogen 
werden. 

b) Die Prüfungsaufgaben, die im 
gegebenen System faktisch die 
Ausbildung am stärksten beeinflus
sen, werden zu jedem Prüfungster
min neu erstellt, so daß aktuellen 
Entwicklungen Rechnung getra
gen werden kann. Damit diese 
Möglichkeit genutzt wird, muß eine 
sorgfältige Auswahl der Prüfungs
ausschußmitglieder erfolgen. 
Nachdrücklieh plädiert werden 
soll auch für die Erarbeitung eines 
umfangreichen, unterschiedliche 
Technikstände berücksichtigen
den Aufgabenkataloges, aus dem 
die jeweils gestellten Prüfungsauf
gaben in Abhängigkeit von den re
gionalen Erfordernissen ausge
wählt werden können. 

c) Einer (weitgehenden) Anpas
sung der Qualifizierungsinhalte an 
die Bedürfnisse des einzelnen Un
ternehmens - und damit einer be
triebsspezifischen Ausbildung -
werden durch die unternehmens
übergreifende Normierung des 
Ausbildungssystems jedoch stets 
Grenzen gesetzt. Eine breite, allge
mein - und nicht nur im Ausbil
dungsbetrieb - verwertbare Aus
bildung liegt allerdings im Interes
se der Auszubildenden. Die Alls
bildungsordnungen stellen somit 
einen Kompromiß dar zwischen be
trieblichen, individuellen und auch 
gesellschaftlichen Zielen. 

d) Die Ausbildung als Abschluß 
des individuellen Qualifizierungs
prozesses zu betrachten, wäre, 
selbst wenn sie sich an dem jeweils 
neuesten Stand der Technik orien
tiert, angesichts des sich ständig 
vollziehenden Wandels der Um
welt und der Unternehmung fatal. 
Der berufliche Bildungsprozeß 
wird nicht mit der Berufsausbil
dung abgeschlossen, sondern viel
mehr dadurch erst eingeleitet. 45) 
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Viele dieser Erkenntnisse und For
derungen wurden z. B. bei der 
Neuordnung der Metall- und Elek
troberufe berücksichtigt. Die Strei
chung überalteter und die Hinzu
nahme zukunftsorientierter Ausbil
dungsinhalte, eine neue Strukturie
rung der Berufe und eine berufs
feldbreite Grundqualifizierung 
sind wesentliche Kennzeichen der 
neuen Ausbildungsordnungen. 

Bei Volkswagen haben wir den Er
laß dieser neuen Ausbildungsord
nungen zum Anlaß genommen, 
eine neues Qualifizierungskonzept 
zu erarbeiten und auch umzusetzen 
- Stichtag war der l. September 
1987 -, das unsere Berufsausbil
dung deutlich verändern wird. 46) 

Unserem neuen Ausbildungskon
zept liegt ein ganzheitliches Kom
petenzmodell zugrunde, das der 
Personal- und Sozialkompetenz ne
ben der bislang dominierenden 
Fachkompetenz gleichrangige Be
deutung einräumt. Durch die Ver
knüpfung von methodischen, di
daktischen und inhaltlichen Kon
zeptionen wird eine selbständige, 
kreative Handlungsfähigkeit der 
Facharbeiter zu erreichen ver
sucht. Unser Ziel ist ein neuer Typ 
von Mitarbeiter, der nicht Spezialist 
für eine bestimmte Technik ist, son
dern der vielmehr die Fähigkeit 
hat, sich immer wieder neu zu spe
zialisieren. Neben der Lernfähig
keit wird besonderer Wert gelegt 
auf die Entwicklung der für die Lö
sung der komplexen Probleme im
mer wichtiger werdenden Teamfä
higkeit Mit diesem neuartigen, die 
Erfahrungen aus vielen Modellver
suchen berücksichtigenden Quali
fizierungskonzept hoffen wir, mün
dige Mitarbeiter auszubilden, die 
sich nicht nur flexibel an den tech
nisch-ökonomischen Wandel an
passen, sondern an dessen Gestal
tung mitzuwirken in der Lage sind. 
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39) Das langfristige Rekrutierungsinteresse steht 
damit in Konflikt mit dem kurzfristigen Verwer
tungsinteresse der Unternehmung. Vgl. Rein
hard Franzke : Berufsausbildung und Arbeits
markt, Funktionen und Probleme des "dualen 
Systems", Studien und Berichte des Max
Planck-lnstituts für Bildungsforschung, Bd. 39, 
Berlin 1978, S. 17. 

40) Zu dem Beitrag der Bildung für die Stärkung 
der politischen, sozialen und kulturellen Kom
petenz siehe Wolfgang Stratenwerth, a. a. 0., 
S. 380. 

<I) Vgl. Joachim Münch, a. a. 0. , S. 36. 

42) So wurden in einem Großunternehmen der 
Chemie (BASF) aus personalplanerischer Sicht 
"Prognosezeiträume, die über 5 Jahre hinaus
gehen, ... als unseriös verworfen". Jürgen 
Maasch: Neue Technologien - Folgerungen 
für die quantitative und qualitative Personalpla
nung, in: Klaus Lompe (Hrsg.) : Techniktheorie 
- Technikforschung - Technikgestaltung, 
Opladen 1987, s: 312. 

43) Vgl. Erich Dauenhauer, a. a. 0 ., S. 341. 

44) Vgl. Peter Meyer-Dohm: Gestaltung berufsbe
zogener Ausbildung, in : Gerd Bösken (Hrsg.): 
Menschliche Arbeit unter veränderten Bedin
gungen, Bad Honnef 1985, S. 118 ff. sowie ders. : 
Konzepte industrieller Aus- und Weiterbildung 
am Beispiel der Volkswagen AG, in : Hellmut 
Lamszus, Horst Sanmann: Neue Technologien, 
Arbeitsmarkt und Berufsqualifikation, Bern, 
Stuttgart 1987, S. 241 ff. 

45) Vgl. Peter Meyer-Dohm: Betriebliche Bil
dungsarbeit im technischen und strukturellen 
Wandel, in : Franz Coester (Hrsg.): Bildung, Be
ruf, Beschäftigung- Zukunftsperspektiven der 
jungen Generation, Bad Honnef 1987, S. l42ff. 

46) Vgl. Harald W. Bongard, Günther Litzenberg, 
Peter Schneider: Lebenslanges Lernen als 
Schlüssel für die Zukunft, in : Lernfeld Betrieb, 
Heft 6, August 1987, S. l2ff. 

Literaturverzeichnis 

Albach, Horst : Zielkonflikte zwischen einzelwirt
schaftlichen Entscheidungen und gesamtwirt
schaftlichen (-gesellschaftlichen) Erfordernissen 
im Bildungssystem, in: Bernhard Külp, Heinz-Die
ter Haas (Hrsg.): Soziale Probleme der modernen 
lndustriegesellschaft, Schriften des Vereins für So
cialpolitik , Bd. 92/ 11, Berlin 1977, S. 731 ff. 

Aschinger, Gerhard : Regulierung und Deregulie
rung, in: WiSt, Heft 11, November 1985, S. 545ff. 

Benner, Hermann: Ordnung der staatlich aner
kannten Ausbildungsberufe, Heft 48 der Berichte 
zur beruflichen Bildung, Berlin 1982. 

Binkelmann, Peter / Schneller, Irmtraud: Berufsbil
dungsreform in der betrieblichen Praxis - Eine 
empirische Untersuchung zur Wirksamkeit öffent
lich-normativer Regelungen, Frankfurt, München 
1975. 

Bongard, Harald W. / Litzenberg, Günther / Schnei
der, Peter: Lebenslanges Lernen als Schlüssel für 
die Zukunft, in: Lernfeld Betrieb, Heft 6, August 
1987, s. 12 ff. 

Bücher, Kar!: Die gewerbliche Bildungsfrage und 
der industrielle Rückgang, Eisenach 1877. 

Bujarski, Franz : Gutachten, in : Schriften des Ver
eins für Socialpolitik, Bd. X, Die Reform des Lehr
lingswesens, Leipzig 1875. 

Dauenhauer, Erich : Berufsbildungspolitik, Berlin, 
Heidelberg, New York 1981. 

BWP 5189 

ZUR DISKUSSION 

Franzke, Reinhard : Berufsausbildung und Arbeits
markt, Funktionen und Probleme des "dualen Sy
stems", Studien und Berichte des Max-Planck-In
stituts für Bildungsforschung, Bd. 39, Berlin 1978. 

Hegelheimer, Armin : Berufsanalyse und Ausbil
dungsordnung- Eine Problemstudie über die Be
deutung von Arbeits- und Berufsanalysen für die 
Entwicklung von Ausbildungsberufen, Bd. 4 der 
Schriften zur Berufsbildungsforschung, Berlin 
1977. 

Henning, Klaus / Ochterbeck, Burkhard: Dualer 
Entwurf von Mensch-Maschine-Systemen, in: Der 
Mensch im Unternehmen, hrsg. von Peter Meyer
Dohm, Egon Tuchtfeldt, Ekkehardt Wesner, Bern, 
Stuttgart 1988, S. 225 ff. 

Maasch, Jürgen: Neue Technologien - Folgerun
gen für die quantitative und qualitative Personal
planung, in: Klaus Lompe (Hrsg.): Techniktheorie 
- Technikforschung - Technikgestaltung, Opla
den 1987, S. 308 ff. 

Mäding, Heinrich : Effizienz und Effektivität -
Kriterien zur Beurteilung des beruflichen Ausbil
dungssystems und der Ausbildungspolitik, in : 
Bernhard Külp, Heinz-Dieter Haas, a. a. 0. , S. 759ff. 

Meyer-Dohm, Peter: Betriebliche Bildungsarbeit 
im technischen und strukturellen Wandel, in: 
Franz Coester (Hrsg.) : Bildung, Beruf, Beschäfti
gung- Zukunftsperspektiven der jungen Genera
tion, Bad Honnef 1987, S. 115 ff. 

- Gestaltung berufsbezogener Ausbildung, in : 
Gerd Bösken (Hrsg.) : Menschliche Arbeit unter 
veränderten Bedingungen, Bad Honnef 1985, 
s. 118 ff. 

- Konzepte industrieller Aus- und Weiterbildung 
am Beispiel der Volkswagen AG, in : Hellmut Lams-

zus/Horst Sanmann: Neue Technologien, Arbeits
markt und Berufsqualifikation, Bern, Stuttgart 1987, 
S. 241 ff. 

Münch, Joachim: Das berufliche Bildungswesen in 
der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg 
1982. 

o. V.: Die Fachausschüsse, in: PAL aktuell, Heft 
l/1979. 

Reuteaux, Franz: Briefe aus Philadelphia, Braun
schweig 1877. 

Sadowski, Dieter: Berufliche Bildung und betrieb
liches Bildungsbudget, Stuttgart 1980. 

Schäfer, Rolf: Berufsausbildung und Gewerbepoli
tik : Geschichte der Ausbildung in Deutschland, 
Frankfurt, New York 1981. 

Schweikert, Klaus/Grieger, Dorothea : Die Steue
rungsfunktion von Zertifikaten und formalisierten 
Ausbildungsgängen für das Beschäftigungssy
stem, Göttingen 1975. 

Soltwedel, Rüdiger et al. : Deregulierungspotentia
le in der Bundesrepublik, Tübingen 1986. 

Stratenwerth, Wolfgang: Betriebliche Berufsaus
bildung, in : Udo Müllges (Hrsg.): Handbuch der 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Bd. 2, Düssel
dorf 1979, S. 377ff. 

Tuchtfeldt, Egon: Soziale Marktwirtschaft als 
wirtschafts- und gesellschaftspolitische Aufgabe, 
in : Politische Studien, Jg. 37 (1986), S. 635 ff. 

von Weizsäcker, Carl Christian: Staatliche Regulie
rung- positive und normative Theorie, in : Schwei
zerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Stati
stik, Heft 3/1982, S. 325 ff. 

Winterhager, Wolfgang D.: Reform der Berufsbil
dung, Berlin, New York 1974. 

Möglichkeiten und Probleme einer Kooperation 
in der Berufsbildungsforschung zwischen BIBB 
und Universitäten*) 

Antonius Lipsmeier 

Antonius Lipsmeier, Dr. phil. 
Ordentlicher Professor der Berufspädagogik und 
Leiter der Abteilung "Berufspädagogik" im Insti
tut für Berufspädagogik und allgemeine Pädago
gik an der Universität Karlsruhe (TH) 

Vorbemerkungen 

Die unbefriedigende Lage der 
berufs- und wirtschaftspädagogi
schen Forschung an Hochschulen 1) 

einerseits und der spätestens seit 
Mitte der 60er Jahre auszumachen
de Forschungsbedarf andererseits, 
der ja dann auch über das Blan
kertz I Claessens I Edding-Gut
achten 2) im Gefolge des BBiG zur 
Errichtung des Bundesinstituts für 
Berufsbildungsforschung geführt 
hatte, sind oft genug beklagt bzw. 

*) Ich danke meinen Mitarbeitern Dr. R. Dobischat 
und A. Voigt für kritische Anmerkungen und 
Einbringung von Ideen. 
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